
Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 26. 211

Anlage 26.
(Drucksachen'Nr. 2ö.)

Antrag
der

Kommission zur Vorberatung des Gesetzentwurfs
über die Erweiterung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen.

(Anlage: Vorbericht des Landeshauptmanns zu diesem Gesetzentwurf.)

Der Provinziallandtag hält an dem in seiner 59. Tagung am 11. Dezember 1920
einstimmig gefaßten Beschlussefest, in dem der schleunigeErlaß eines Gesetzes, betreffend die
Erweiterung der Selbstverwaltungsangelegenheitenund Uebertragung von Anftragsangelegenheiten
für Preußen erwartet wird. Er bedauert aber lebhaft, daß der ihm zur Stellungnahme vorgelegte
Gesetzentwurfeine genügendeGrundlage für eine befriedigendeLosung dieser wichtigenFrage nicht
bietet. Das Versprechenaus Artikel 72 der Preußischen Verfassung muß eingelöst werden. Es
beweist jedoch der vorliegende Gesetzentwurf, daß es kaum möglich ist, die Erweiterung der
Selbständigkeitsrechteder Provinzen anders als im organischen Zusammenhange mit der übrigen
Verwaltungsrefurm in Preußen vorzunehmen.

Aus diesem Grunde kann zu der Frage der Uebertragung von Auftragsangelegen»
heilen bedauerlicherweise zurzeit überhaupt noch nicht Stellung genommenwerden, zumal auch nach
der finanziellen Seite hin eine Regelung vollkommenoffenbleibt.

Wenn auch diese Bedenken bezüglich der Uebertragung des Gesetzgebungsrechtes und
weiterer SelbstVerwaltungsangelegenheiten im Sinne der tz 2 bis 5 des Entwurfes weniger
erheblich sind, so läßt doch auch hier der Gesetzentwurf so viele Zweifel über Bedeutung und
Tragweite der übertragenen Rechte offen, und ist in der Abgrenzung des Provinzialrechtes fo wenig
klar und erschöpfend, daß er in der vorliegendenForm nicht zum Gesetze weiden kann.

Bei der Neubearbeitung der Vorlage wünscht der Provinziallandtag die Berücksichtigung
der in dem Vorberichte des Landeshauptmannes gegebenen Anregungen und Beanstandungen.

Der Provinziallandtag richtet an die Staatsverwaltung das dringende Verlangen auf
Vorlage der gesamten Gesetzentwürfe über die Preußische Verwaltungsrefurm und eines
Gesetzentwurfes,der in erschöpfender und organischzweckmäßiger Weise eine befriedigende Regelung
der Erweiterung der provinziellen Selbständigkeitsrechtebarstellt. Dabei muß dringend gefordert
werden, daß sofort eine Neuordnung der durch die Reichssteuergesetzgebung in ihren Grundlagen
erschütterten Finanzwirtschaft der Provinzen herbeigeführt wird, die diesen nicht nur die
Mittel zur Erfüllung ihrer bisherigen Aufgaben gewährleistet,sondern auch Deckung für die neu zu
übernehmendenLasten sichert.

Bis zu dieser Neuregelung empfiehlt der Provinziallandtag die Einführung von Beiräten.
Diese Beiräte sind von den Stellen, denen sie beigegebenwerden, in Verwaltungsangelegenheiten

2?*



212 Anlagen zu den Sitzungsprotolulten. Nr. 26.

von allgemeiner Bedeutung zu hüreu. Jedoch erscheintes dem Provinziallandtag richtig, uur je
einen Beirat bei den Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten für sämtlicheVcrwaltungsgebiete
zu bestellen. Bei dieser Bestellung des einen Beirates für sämtliche Angelegenheiten ist eine
Vermehrung der Zahl seiner Mitglieder bis zu höchstens9 Mitgliedern erwünscht.

Düsseldorf, den 15. IM 1921.

Der Vorsitzende: Der Berichterstatter:
Dr. Adenauer. Dr. Iarres.

Der Landeshauptmann
der Rheinprovinz. Düsseldorf, den 10. Mai 1921.

Vorbericht
für die

Beratung über die Stellungnahme des Provinziallandtages zu dem Entwurf eines
Gesetzes über die Erweiterung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen.

Die Entwicklungder Gesetzgebungauf dem Gebiete der Verfassung und Verwaltung in
Reich und Land hat den Einfluß der Provinzen auf den genannten Gebieten in weitgehenderund
bedeutsamer Weise erweitert.

Zunächst ist in der Neichsverfassungbestimmt, daß die Hälfte der Stimmen Preußens
im Reichsrat durch die Provinzen besetzt werden.

Sodann hat die Preußische Verfassung die Wahlen zum Staatsrat deck Provinzialland-
tagen übertragen und damit diesen einen erheblichen Einfluß auf die Verwaltung und die Gesetz¬
gebung in Preußen gegeben. Iu Verbindung damit steht die Aenderung des Wahlrechtes zum
Pruvinziallllndtage, der uicht mehr indirekt durch die Kreistage und die Stadtverordnetenversamm¬
lungen gewählt wird, sondern auf Grund desselbenallgemeinen, gleichen, direkten Wahlrechts wie
die Volksvertretungen in Reich und Land. Damit sind den Organen der Proviuzialverwaltuug
bei der Durchführung dieser Wahlen wichtige Aufgaben übertragen. Weiter ist in Artikel 86
bestimmt, daß die wichtigsten staatlichen Verwnltungspostcn in der Provinz — Oberpräsideut,
Regierungspräsidenten, Vorsitzendedes Provinzial-Schultollegiums und des Laudestulturamtcs —
im Einvernehmen mit dem Provinzialausschuß zu besetzen sind. Für gemischtsprachige Landesteile
kann durch Provinzialgesetzueben der deutschen eine andere Unterrichts- und Amtssprache zugelassen
weiden (Art. 73).

Alle diese Bestimmungen geben den Provinzen nur eine mittelbare Einwirkung auf die
Gesetzgebung und Verwaltung, sie haben zweifellos die Stellung der Provinzialverbände im Staats¬
leben sehr gestärkt, auf die Provinzialverwaltung felbst haben sie dagegen, abgesehenvon der Acn-
dernng des Wahlrechts, weniger Ginwirkung.
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In dieser Beziehung soll der Artikel 72 der Verfassung neue Verhältnisse schaffen.
Er lautet:

„Die Provinzen verwalten nach Maßgabe des Gesetzes durch ihre eigenen Organe:
a) selbständig die ihnen gesetzlich obliegenden oder freiwillig von ihnen übernommenen

eigenen Angelegenheiten(Selbstverwnltungsangelcgenheiten);
d) als ausführende Organe des Staates die ihnen übertragenen staatlichenAngelegen¬

heiten (Auftrngsangclegenhcitcn).
Das Gefetz wird deu Kreis der deu Provinzen überwicfcucu Sclbstverwaltuugsaugelegen-
heiten erweitern und ihnen Auftragsangelcgenheitcnübertragen".

Hinsichtlichdes in Absatz 2 dieses Artikels in Aussicht gestellten Gesetzeshat der Ver-
fassuugsausschußder verfassunggebenden Landcsuersammluugeine Entschließungangenommen, in der
die Stlllltsregiernng ersucht wird, mit tnulichstcr Beschleunigung eine Vorlage zu machen, durch
welche die Erweiteruug der au die Provinzen überwicseuenAufgaben und Befugnisse durchgeführt
wird. In gleichem Sinne hat der 59. Rheinische Provinziallandtag am 11. Dezember 1920
— Stenographischer Bericht Seite 171 — folgenden Beschluß einstimmig gefaßt:

„Durchdrungen von der tiefbegründeten Ueberzeugung, daß kein Zollbreit rheinischen
Bodens dem Vaterlaude entfremdet werden darf und in der auf langer Erfahrung
begründeten Erkenntnis von dem Segen der auf der Stein-Hardcuberg'schen Selbst-
verwaltnngsgesctzgebnngberuhenden Selbstverwaltung beschließt der 59. Provinzial¬
landtag: Nachdem das in Artikel 72 Absatz 2 in der Preußische« Verfassung vorge¬
sehene Gesetz, betreffend die Erweiterung der Selbstverwaltnugsaugelcgcuheiten uud
Uebertraguug von Auftragsangclegcnheiten, nicht gleichzeitig mit der Verfassung ver¬
abschiedetworden ist, wird der schleunigeErlaß eines solchen Gesetzes für Preußen
erwartet".

Durch Erlaß vom 1. Februar 1921 hat nunmehr der Minister des Innern den anliegenden
Entwurf eines Gesetzes über die Erweiterung der Selbstäudigkeitsrcchteder Provinzen den neu-
gewählteu Provinziallandtagen znr Stellnngnahme vorlegen lassen. Der 60. Provinziallandtag hat
in seiner Sitzung vom 15. März 1921 eine Kommissionvon 21 Mitgliedern gewählt, die in Ver¬
bindung mit der Provinzialverwaltuug deu Entwurf prüfen und dem folgenden Provinziallandtag
Bericht erstatten solle. Auf Wunsch dieser Kommissionwird dieser Vorbericht erstattet.

Der Entwurf sieht die Erweiterung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen in dreifacher Inhalt des
Hinficht vor: Entwurf«.

I. Erweiterung der Selbstverwaltung und zwar
^. durch Verleihung der Befugnis, ans bestimmtenGebieten Provinzialgesetze zu erlassen

(8s Ibis 4);^
L. durch Uebertraguug weiterer Selbstverwaltungsangelegenhetten (tz »)-

II. Uebertraguug der bisher vom Oberpräsideuteu und deu Regierungspräsidenten
geführten Verwaltuug in bestimmten Staatsangelegenheiten (Auftragsange-
legenheiten) lM 6 und 7).

/ III. Einwirkung auf die staatliche Verwaltuug in den Provinzen
H.. durch die Bildung von Beiräten beim Provinzialschuttollegium und den Rcgierungs-

abteilungen für Kirchen- und Schulwesen (§ 8) und bei dem Oberpräsidenten und den
Regierungspräsidenten (§ 9);
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Ausgangspunkt
für die Stellung

nähme,

Charakter des
Eutwurss.

Fehlen der
Begründung.

I. Selbst¬
verwaltung.

H,, Gesetzgebungs-
befugnisse.

L. durch Aufrechterhaltung der Mitwirkung bei der Besetzungder wichtigsten staatlichen Ver¬
waltungsstellen (8 10).

Weiter ist daun in dem Entwurf die Regelung der Kostenfrage (§ 11), die Ueber-
weisnng von staatlichen Gebäuden und Grundstückeuau die Provinzen (§ 12) und die
Ueberullhwe von Staatsbeamten auf die Provinzen (§ 13) behandelt.

Es ist davon auszugehen, daß es sich jetzt nicht mehr um die Frage handelt, ob ein
Gesetz über die Erweiterung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen erlassen werdeu soll oder nicht.
Diese Frage ist durch Artikel 72 der Verfassung entschieden,und der Provinziallandtag hat cmch
einstimmig dahin Stelluug genommen, daß er den schleunigen Erlaß eines solchen Gesetzeserwartet.
(Siehe oben,) Es handelt sich jetzt nur darum, zu der im Eutwurf vorgesehenen Art und Weise
der Lösung der AngelegenheitStelluug zu nehmen.

Ehe das geschieht, wird man sich über den Charakter des Entwurfs klar werden muffen.
Da ist festzustellen,daß in dem Entwurf nicht etwa die Meinungen und Absichten der Staats-
regieruug niedergelegt sind, die sie dem preußischenLandtag in einem verbindlichenGesetzentwurf
vorzulegen beabsichtigt. Der Minister des Innern bezeichnetin seinem obenerwähnten Erlaß den
Eutwurf vielmehr ausdrücklichals einen „vorläufigen", der eine festumrifseneGrundlage für die
gutachtlicheStellungnahme der neuen Provinziallandtage fowie für Erörterungen von der Presse
bilden soll. Lediglich zu diesem Zweck ist er also zusammengestellt. Soweit bekannt, handelt es
sich um einen Ausschnitt aus den Vorarbeiten des Staatstommissars für die Vorbereitung der
Verwaltungsreform.

Weiter ist darauf hinzuweisen, daß dem Entwurf keiuerlei Begründung bcigegeben ist.
Der mehrerwähnte Erlaß des Ministers des Innern beschränktsich ans eine kurze Wiedergabe des
Inhalts. Den Mitgliedern des Provinziallandtags wird nlfo zugemutet, zu eiuer nicht nur für
die Provinz, fundcrn auch für die Gestaltung der Staatsverwaltung so außerordentlich wichtigen
Maßnahme lediglich auf Grund eines knappen GesetzentwurfsStelluug zu nehmen. Es kann
keinem Zweifel unterliegen, daß das Gesetz nicht nur in die Gestaltung der Staats- und der
Provinzialvcrwaltung und die Beziehungeu beider zu einander tief eingreift, sundern auch auf die
anderen Selbstverwaltungskörpernicht ohne erhebliche Rückwirkungbleiben wird. Dazu kommt, daß
die Neuregelung der gesamten Verwaltung durch die sogenannte Verwaltnngsreform und die Neu¬
gestaltung der Provinziell-, Kreis-, Städte- und Gemeindeordnnugcnin der Ausarbcituug begriffe»
find und dereu baldige Vorlage au deu Proviuziallaudtag zu erwarten ist. Für die Stellungnahme
für den hier vorliegenden Entwurf muß und wird in vielen Punkten von ausschlaggebender
Vcdcntuug sein, wie die einzelnen Bestimmungen sich in diese Neuordnungen einfügen sollen,
manche werden ohne Kenntnis der geplanten Neuordnung kaum verständlichsein. Diese Gesichts¬
punkte dürfen bei der Prüfung des Entwurfs nicht außer acht gelassenwerden.

Durch § 1 des Entwurfs foll deu Proviuzeu die Befugnis gegebenwerden,
„durch Provinzialgefetz auf den in 8 2 bezeichnetenGebieten für den' Umfang der
Provinz Vorschriften mit Gesetzeskraftzu erlassen".

Hierin würde zweifelloseine erhebliche Erweiterung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen
liegen. Zurzeit kann die Provinz durch Beschluß des Provinziallandtags, der der landesherr¬
lichen Genehmigung — jetzt derjenigen des Staatsministeriums — bedarf, Provinzialstatute er¬
lassen, aber nur „über solche seine Verfassung betreffendenAngelegenheiten, hinsichtlichderen das
Gesetz auf statutarischeRegelung verweist oder keine ausdrücklichen Vorfchrifteu enthält"; auch darf
ein Provinzialstntnt den bestehendenGefetzen nicht widersprechen(ß§ 8, 34, 119 Absatz 1 der
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Provinzialordnung), es darf sich also nur um die Ergänzung der gesetzlichenBestimmungen über
die Verfassung des Provinzialverbandes handeln. Weiter kann die Provinz „Reglements über
besondere Einrichtungen des Provinzialverbandes" erlassen, zu denen die Genehmigung der zu¬
ständigen Minister erforderlich ist (§§ 8, 119 ff, der Provinzialordnung), es handelte sich also hier
nicht um Erlaß allgemeiner Rechtsnormen mit Gesetzeskraft,sondern um Verwaltungsnormen über
Verwaltung und Benutzung von Einrichtungen der Provinz. Eine Einwirkung auf die Gesetz¬
gebung ist der Provinz nur insofern gegeben, als der Provinziallandtag Gutachten abzugebenhat
„über diejenigen die Provinz betreffendenGesetzentwürfesowie sonstigeGegenstände, welche ihm zu
diesem Eude vou der Staatsregieruug überwiesenwerden" (§ 34 Ziffer 1 der Provinzialordnung),

Die der Pruviuz zugedachteBefugnis, durch ProviuzialgesetzeVorschriften mit Gesetzes¬
kraft zu erlassen, bedeutet also ein neues Recht, das noch dadurch bedeutungsvoller wird, daß ihr
für diejenigenAngelegenheiten, die sie durch Gesetz regeln kann, auch die volle Verwaltung über¬
tragen wird.

Die Gesetzgebungsbefugnisist nun keine unbeschränkte,sie ist vielmehr beschränkt
1. räumlich „auf den Umfang der Provinz".

Es ist anzunehmen, daß diese Worte lediglich diese Begrenzung bedeuten sollen, nicht aber,
daß jedes Proviuzialgesetzfür die ganze Provinz in gleicherWeise gelten soll. Besser wird
zugesetzt „oder für Teile derselben".

2. sachlich. Die Befugnis gilt nur für die durch Staatsgesetz bczcichuetenbesonderenAnge-
legeuheiteu — s. § 2 —,

3. im Verhältnis zur Reichs- und Staatsgesetzgebuug, Die erstere geht immer vor —
Artikel 13 der Reichsvcrfassuug:„Rcichsrecht bricht Landrecht" —. Für das Verhältnis zu
den Üandesgesetzen ist bestimmt, daß auf anderen Gebieten ergaugene Landesgesetze den Pro¬
vinzialgesetze» vorgehen, auf dem gleichen Gebiet bestehende Landcsgcsetze können dagegendurch
Proviuzialgesetzabgeändert werden. Dagegen sollen alle künftig ergehenden Laudesgeseheden
Vorrang haben, so daß jedes Proviuzialgesetzdurch Laudesgcsetz abgeändert werden kauu. In¬
soweit Provinzialgcsctzedem nicht entsprechen,„treten sie außer Kraft". Es fehlt aber im
Eutwurf eiue Bestimmung darüber, welche Stelle im Zweifclsfall festzustellen hat, ob ein
solcher Widerstreit besteht. Es muß hier eine Bestimmung eingefügt werden, die Artikel 13
Absatz 2 der Reichsverfafsung entspricht, wo es heißt: „Bestehen Zweifel oder Meinungs¬
verschiedenheiten darüber, ob eine landesrechtlicheVorschrift mit dem Reichsrecht vereinbar
ist, so kann die zuständige Reichs- oder Laudesbehördenach näherer Vorschrift eines Reichs¬
gesetzes die Entscheidungeines obersten Gerichtshofes des Reiches anrufen". Dnrch das Ge¬
setz vom 8. April 1920 ist das Reichsgericht für zuständig erklärt. Für Preußen würde
das Obervenvaltungsgericht genommen werden können.

4. Eine Beschränkungliegt anscheinendauch in Absatz 4 des § 1, wo es heißt: „Rechte und
Pflichten, die durch Proviuzialgesetzbegründet werden, müssen nach festen gleichmäßigen Normen
bemessen werden". Wenn diese Bestimmung den Sinn haben soll, daß Provinzialgesetze
gleichmäßigfür die ganze Provinz gelten müssen, so kann sie nicht gebilligt werden, denn auf
manchen Gebieten wird man für die einzelnen Gegenden der Provinz verschiedene Bestim¬
mungen treffen müssen. I. B. würden im Wegerecht andere Normen für die Niederung in
Betracht kommen als für die gebirgigen Teile. Der Satz fällt besser fort.

5. Eine sehr weitgehendeBeschränkung der Gesetzgebungsbefugnis,sieht § 3 vor. Der Erlaß
von Provinzialgesetze« soll „nach den für den Erlaß von Provinzialstatuten vorgesehenen

Umfang der
Gesctzgebungs-

befugnis.

Form der
Gesetzgebung.
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Bestimmungen" erfolgen, demnach würde zu jedem vom Provinziallandtag beschlossenen
Provinzialgesetz die Genehmigung des Staatsministerinms erforderlich sein. Eine solche
Regelung würde die den Provinzen zugedachte Selbständigkeitwieder anfheben, denn sie wären
bei der Gesetzgebungvom Staatsministerium abhängig. Diesem dagegen würden Befugnisse
zugewiesen, welche ihm nach der Verfassung nicht zukommen, denn eine entscheidende Mit¬
wirkung des Staatsministeriums bei der Gesetzgebung ist nirgendwovorgesehen;es ist nicht zu¬
lässig, sie auf dem Umwege auf die Provinzen einzuführen. Die Genehmigung muß also
fortfallen, es genügt die Nachprüfung, ob das Provinzialgesetz sich innerhalb der den Pro¬
vinzen gegebenen Befugnisse hält und nach Maßgabe des § 1 zu den Landes- und Reichs¬
gesetzen in Einklang steht, zumal es ja der Landesgesetzgebungunbenommen bleibt, jedes
Provinzialgesetzabzuändern. Das konnte in der Weise geschehen, daß dem Staatsministerium
das Recht gegeben wird, innerhalb einer bestimmtenFrist Einspruch gegen das vom Provinzial¬
landtag beschlosseneGesetz zu erheben. § 3 würde dann etwa zu lauten haben:

„Ueber die Provinzialgesetzc beschließt der Provinziallandtag nach Maßgabe der Provinzial-
ordnung und dieses Gesetzes.

Jedes vom Provinziallandtag beschlosseneGesetz ist alsbald vom Landeshauptmann
dein Staatsministerium vorzulegen, welches es innerhalb 4 Wochen beanstanden kann.
Die Beanstandung kann nur darauf gestützt werden, daß die den Provinzen gesetzlich
zustehendenBefugnisse überschritten sind, oder daß ein Neichsgesetz oder ein auf einem
anderen Gebiet ergangenes Landesgesctz verletzt sind.

Im Falle der Beanstandung kann der Provinzialmisschußinnerhalb 4 Wochen die
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes (oder einer anderen noch zu schaffenden
geeignetenStelle) anrufen.

Erfolgt innerhalb der angegebenenFrist keine Beanstandung oder ist die erfolgte
Beanstandung vom Obcrverwaltnngsgerichtals unwirksamerachtet, so ist das Provinzial¬
gesetz vom Vorsitzenden des Provinzialausschnssesnnd dem Landeshauptmannin der Preußi¬
schen Gesetzsammlungzn verkünden. Die Verkündung soll binnen Monatsfrist erfolgen.

Wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, tritt es mit dem vierzehntenTage nach
Ausgabe des die Verkündnng enthaltenden Stückes der Gesetzsammlnngin Kraft".

In der vorstehendvorgcfchlagcnen Fassung ist auch die vom Entwurf nicht geregelteFrage
der Verkündung und des Inkrafttretens der Provinzialgesetzcbehandelt, nnd zwar im wesentlichen
in Anlehnung an Artikel 60 und 61 der Verfassung. Es scheint zweckmäßig, die Provinzialgesetzc
nicht wie es nach der Provinzialordnnng der Fall sein würde, in den Amtsblättern zu veröffent¬
lichen, sondern in der Preußischen Gesetzsammlung,damit dort alle Gesetze zu finden sind,

s 4. Gegen die in § 4 enthaltenen Bestimmungen sind Bedenkennicht zu erheben.
Die der Provin- Hinsichtlichder im ß 2 des Entwurfs für die Regelung dnrch Provinzialgesetzvorgesehenen
umerttegm? ""^lnen Angelegenheitenist folgendes zu fagen:

Angelegenheiten.

1- «usführungs- 1, Der Provinzialgesetzgebungsollen unterliegen: „Ausführungsvorschriften zu Stants-
oiMif en. ^tM^ soweit in diesen nichts anderes bestimmt ist, sowie zu Neichsgcsetzcn,soweit der Erlaß

solcher Vorschriftenden Provinzen lnndesrechtlichübertragen ist". Ob die Bestimmung eine größere
Bedeutung haben wird, läßt sich nicht sagen, es hängt eben davon ab, ob in den Gesetzen nicht
besondere Ausführungsorgane.benannt werden. Zu beachteuist aber auch, daß nach Artikel 1b der
Verfassung das Staatsministerium die Verordnungen zur Ausführung der Gesetze erläßt, soweit das
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Gesetz diese Aufgabe nicht einzelnen Staatsministern zuweist. Es wird nötig sein, festzustellen,in
welchem Verhältnis die Provinzialgesetzezu dieser Verordnung stehen sollen, oder ob nicht hier gar
«ine Aenderung der Verfassung vorliegt.

Weiter sollen der ProvinzialgesetzgebungAngelegenheiten unterliegen, deren besondere 2. Besondere
Regelung für die einzelnen Provinzen zweckmäßigist. Die Bestimmung darüber, bei welchen Angelegenheiten.
Angelegenheitendies zutrifft, soll durch Landesgcsetzcrfolgeu. Der Entwurf sieht folgende Ange¬
legenheitenvor.

Daß das Wegerecht fich zur provinziellen Regelung besonders eignet, ergibt sich schon x. Wegerecht,
daraus, daß im Wegcweseuschon jetzt eine der wichtigstenAufgaben der provinziellen Selbstver¬
waltung liegt. Das Wcgerccht ist Zurzeit nicht etwa einheitlichfür den ganzen Staat geregelt, es
besteht vielmehr in den meisten Provinzen ans einer Reihe von einzelnen für bestimmte Bezirke
geltenden Gesetzen, Verordnnngen usw.; so kommen für die Rheinprovinz noch 19 verschiedene
Wegerechtssysteme in Betracht, die bis 1554 zurückgehen. Das Bestreben, ein einheitlichesprovin¬
zielles Wegerecht zn schaffen, ist, abgesehenvon den neuen Provinzen, wo es schon vor der Ein¬
verleibung iu Preußen bestand, nur iu einzeluen Provinzen von Erfolg gewesen (Westpreußen,
Sachseu, Poseu). Der Erlaß einer Wcgeordnung für die Rheinprouinz ist oft erörtert worden,
bisher aber noch nicht gelungen. Der Uebcrtraguug der Regelung des Wegerechts auf die Provinz
wird man also zustimmen können. Es wird aber klargestellt werden müssen, was unter Wcgerecht
Zu vcrsteheu ist, nur die Regelung der Wegepflicht, d. h. der Pflicht zum Bau und zur Unter¬
haltung von Wegen, oder auch die Wegcpolizei, und wenn ja, in welchemUmfange nur die
Wcgebaupulizei oder auch die Verkehrspolizei, Weiter fragt es fich, ob auch die Frage der
Vorausleistungen zum Wegebau darunter fallen sollen.

Das Feld- und Forstpulizeirechtist durch das Laudesgesctz vom 1. April 1880 einheitlich L. Feld« und
für den ganzen Staat geregelt. Neben den Bestimmungen über die Bestrafung von Feld- und Forstpolizeirecht,
Forstfrcvcln enthält es solche über Feld- und Forsthüter sowie über die Verpflichtungdes Schuldigen
zur Leistung von Entschädigung bei Entwendungen, bei Wcidcfrevelu sowie beim Ucbertreten von
Tieren auf fremde Grundstücke. Hier kann die Bcrttckfichtiguug provinzieller Unterschiedewohl in
Betracht kommen.

Diese Interessengemeinschaftenbestehen seit langer Zeit, es handelt sich um die gemein- c-. Das Recht der
schaftlicheNutzung von Gruudstückeu, Für die Rhcinproviuz kommen namentlich, die Gehöfer- '""^ ""^ !°^
schaften im Rcgieruugsbezirk Trier uud die Haubcrgsgeuosseuschaftcuim Wcstcrwald. Kreis Alten- "AAe>c?"
Archen, in Betracht. Für letztere gilt die Hanbergsurdnung, (Haubergsordnung für den Kreis O^^mschaft.
Alteukircheuvon: 9. April 1890.) Nach ß 12 ist der Zweck der Haubergschaftdie Erziehnng von
Niederwald, vornehmlichEichenschälwnld. Diese Gemeinschaftenentsprechen vielfach nicht mehr den
heutigen Wirtschaftsvcrhältnisseu, es sind auch vielfach Versuche zu eiuer Aenderung der Ordnung
gemacht wurden, die aber durchwegau der Schwierigkeit der Verhältnisse gescheitertsind. Seiner
Natur nach eignet sich dieser Gegenstand zur Regelung durch die Provinzialgesetzgebung,bcdenlllch
ist nur, daß auch Forstwirtschaft in Betracht kommt, die Provinz aber keine Forstverwaltuug hat;
die Einrichtung einer solchen nur wegeu dieses Gegenstandes würde kaum angängig sein, weil er
einen Beamten nicht voll beschäftigenwürde. Es wird aber möglich sein, durch nebenamtliche
Tätigkeit eines Staats- oder Gemeindeforstbeamten oder Heranziehung der Forstabteilung der
Landwirtschaftskammerdiese Schwierigkeitzu beheben.«

Für die Bauerngüter hat sich namentlich in Nurddeutschlandund in der Nachbnrproviuzv. Das Erbrecht
Westfalen ein befonderes Erbrecht, das sogenannte Anerbenrecht, entwickelt,das der übermäßigenbäuerlicher Grund.
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Zersplitterung und Verschuldungdes Grundbesitzes entgegen wirken soll. Das Ginführungsgesetz
znm Bürgerlichen Gesetzbuchhat in Art, 64 dieses landesrechtliche Anerbenrecht in Ansehung
landwirtschaftlicherund forstwirtschaftlicherGrundstückenebst deren Zubehör cmfrcchterhalteu. Da
das Erbrecht den wirtschaftlichenVerhältnissen der einzelnen Gegenden angepaßt werden muß, ist
es für die Regelung dnrch Provinzialgcsetzgebungjedenfalls geeignet. Bei der Laudcsbank der
Rheinprovinz sind für diese Fragen wertvolle Vorarbeiten vorhanden.

N. Recht des Es ist hier wohl nicht nur das Feucrwchrweseugcmeiut, sondern das Feuerlöschwesen im
Feuerwehrwesens,allgemeinen. Dieses gehört an sich znm polizeilichen Gebiet. Dnrch das Gesetz vom 21, Dezember1904

ist aber auch die Regelung dnrch Ortsstatut möglich, und zwar mit der Wirkung, daß Polizei-
verorduuugeu außer Kraft trete», sobald das Feuerlöschwesendurch Ortsstatut geregelt ist. Für
die Proviuzialgesetzgebungwird namentlich das Feuerlöschwesen in den kleinen Gemeinden und auf
dem platten Lande in Betracht kommen,namentlich aber die Regelung des freiwillige» Feuerwehr¬
wesens, das jetzt dnrch Verbände in den einzelnenProvinzen organisiert ist, die schon lange nach
einer gesetzlichenRegelung streben. Die Provinzen stehen diesen Dingen durch die Provinzial-
Feuervcrsicherungsanstalteu nahe, zu deren Aufgabe die Fördernug der Fenersicherheit gehört
(8 3 Ziff. 4 des Gesetzes über die öffentl, Fcuerverficherungsanstalten) und die durch ihre
Beziehungen zn den genannten Verbänden und die Gründung, von Fcuerwehrmifallkassenschon
Vorarbeiten geleistethaben.

?. Recht der Nach Art. ? Ziffer 7 der Reichsverfassung hat das Reich die Gesetzgebungüber die
Iuaendfür!°rne.Kinder- und Ingendfttrsurge. Es macht von dieser Zuständigkeit auch Gebrauch, die Verhandlungen
UMerrichlswesm ^" «n entsprechendes Gesetz sind schon ziemlichweit gediehen. In dem ersten Entwurf war für

' Preußeu die Uebertraguug der gesamten Ingeudfürforge unmittelbar unter einem Reichsjugendamt
vorgesehen. Der Reichsrat hatte dagegen ein Landesjugendamt dazwischen geschoben, iu dem
Ausschuß des Reichstages scheint wieder eine andere Regclnng geplant zu sein. Von dem
schließlichcn Inhalt dieses Gesetzes wird es abhängen, wie weit noch Raum für die Proviuzial¬
gesetzgebung bleibt. An sich kann der Gegenstand als geeignet für die provinzielle Gesetzgebung
erachtet werden, da der Provinz auf diesem Gebiet schou wichtige Aufgaben obliegen, Z, V. Fürsorge¬
erziehung, Taubstummen- uud Vlindenunterricht, Idiotenpflege, Krlivpclfürsurge usw,

u. Recht der Auf diesen Gebieten hat die Provinz schon bisher eine umfassendeTätigkeit ausgeübt.
Ventmal u»d Einmal in der Unterstützungder Unterhaltung von Kuustdenkmcilern, in der Fördernng von Heimat-
Hemmtp,ege. sch^tzbestrebungen, dann aber auch durch die Inventarisation der Kunstdenkmäler. Bei geeigneter

Mitwirkung des Pcuviuzialkonservators und des Denkmälerrates wird sie hier auch gesetzgeberisch
ersprießlichwirken können. Ein Teil der Denkmalpflege,nämlich der Schutz gegen die Abwanderung
deutschen Grundbesitzes ins Ausland, ist durch Artikel 150 Absatz 2 der Reichsverfassungzur Neichs-
sache erklärt und durch die mit Gesetzeskraftergangencn Verordnungen vom 11. Dezember 1919
und 8. Mai 1920 geregelt. Auf dem Gebiete der Heimatpflege besteht das Landesgesetzvom
2. Juni 1902 gegen die Verunstaltung landschaftlich hervorragender Gegenden,

n. Selbst- Neben der Befugnis, Provinzialgesetzezn erlassen, will der Entwurf den Provinzen auch
""° "°""° Verwaltungsbefugnis übertragen. In Uebereinstimmungmit Artikel 72 der Ver-

' fassmg unterscheidet er Selbstverwaltungsangelegenheitenund Auftragsangelegenheiten. Hier handelt
es sich zunächst um die ersteren. Ueber die Bedeutung dieser Maßnahme ist in der Denkschrift des
Staatstommifsars zur Vorbereitung der Verwaltuugsreform vom 6. September 1920 folgeudes
ausgeführt:

^?«W»lwn?s^^^^ ./"?'^""2 "s Selbstverwaltungsangelegenheiten(Dezentralisation) bedeutet, daß die
°ngelegenh°it.^"'^ung darüber, ob etwas geschehen soll, ausschließlich der Provinz zusteht. Ein materielles
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Anordnungsrecht des Staates, eine Maßnahme ansznführen oder zu unterlassen, eine Entscheidung
so oder so zu treffen, besteht nicht mehr; die Angelegenheithört auf, Staatsangelegenheit zu sein,
Bestehen bleibt lediglichdas allgemeineKummunalaufsichtsrechtdes Staates, das ihm aber nur die
Vefuguis gibt, die Ausführung solcher Maßnahmen, die das bestehende Recht verletzen, mit auf¬
schiebender Wirkung zu beanstanden. Die endgültige Entscheidung darüber, ob die Beanstandung
begründet ist, liegt bei den Verwaltungsgerichten, Weiterhin hat der Staat kraft seines Aufsichts-
rcchtes auch die Befugnis, zu fordern, daß die Verwaltung in geordnetemGange bleibt und daß die
Nötigen Maßnahmen seitens der Sclbstverwaltungsbehördengetroffenwerden. Das ihm hierzu bisher
vom Gesetz zur Verfügung gestellte, in Zukunft anders auszugestaltende Recht ist die Zwangs-
etatisierung, über deren Zulässigkeitim einzelnen Falle endgültig aber auch von den Verwaltungs¬
gerichtenentschieden wird. Eine instanzmäßige Beschwerde Dritter über den materiellen Inhalt sie
betreffenderEntscheidungender Selbstverwaltungsorgane an die Aufsichtsbehördein der Weise, daß
letztere als höhere Instanz die getroffeneEntscheidung materiell abändern kann, ist nicht gegeben.
Als Rechtsmittel für Dritte kommt lediglich die Rechtslontiolle durch die Verwaltnngsgerichtc, so¬
weit sie gesetzlich vorgesehenist, in Frage. Die Verantwortlichkeitfür alles, was geschieht,liegt
beim Selbstverwaltungsverbande.

Typus der Dezentralisation auf die Provinzen ist die Uebertragung der Chaussceverwnltung
(außer Chausseepulizei)Anfang der siebzigerJahre.

Als Selbstverwaltnngsllngelcgenhcitin diesem Sinne sollen den Provinzen diejenigenAn-Inhalt der Ueber»
gelcgcnheiten übertragen werden, welche der Provinzialgesetzgebungunterliegen. Bei der Beurteilung tragung.
der bedeutendenTragweite dieser Bestimmung muß im Auge behalten werden, daß den Provinzial»
verbünden nur die bisher von deu Ministern, den Oberpräsidenten und den Negicrnngsprüsidenten
geführte Verwaltung übertragen werden soll. Die Provinzen sollen also nicht die gesamte Ver¬
waltung der fraglichenAngelegenheitenübernehmen, sondern nur diejenigen der höheren Verwaltung?-
wstanzen. Namentlich bleiben die Rechte und Pflichten der engerenKomniunalnerbände— Stadt-
und Landkreise,Gemeinden sowie der Ortspolizeibehörden — uud ihre Tätigkeit auf diefen Gebieten
°°llig unverändert, der einzige Unterschiedist, daß die Funktion der übergeordnetenVcrwaltungs-
'ustanzen nicht mehr von Organen der Staatsregierung, sondern von denjenigen des Prouiuzial-
°"bandes ausgeübt werden. Die Kreise nnd Gemeinden sollen also keinerlei Befugnis an die
^luvinzcn abgeben. Unberührt bleibt auch die Frage, ob und in welcher Weise bei der Verwaltungs-
"svnn eine Erweiterung dieser Vefuguissc z. V. durch Wegfall überflüssiger Gcnehmignngsvorschriften
""trete» sollen.

Da die Befugnisse der Staatsbehörden ans den Proviuzialverbaud übergehen, ist deren Ausübung der
'lusiibnng Sache des' Provinzialansschnsses, da diesem die Verwaltung der Angelegenheiten des Verwaltung.
Provinzialvcrbandcsobliegt (88 45 u. 59 der Pruvinzial-Ordnnng). Er wird also die Verurdnungcu
»u erlassen haben, soweit sie nicht durch das Gesetz anderen Stellen übertragen sind und als
"eschwerdcinstanzfungieren. Hiergegen werden Bedenken nicht bestehen.

Aus der Eigenart der den Provinzen zur Selbstverwaltung übertragenen Gegenstände
"'geben sich auch keine Bedenken, vorbehaltlich der Regelung der Kustenfrage.

Die Ucbertmgnng von Auftragsangelegenheiten an die Provinzen bedeutet eiuc Ncncruug, n. Auftrags-
Inhalt und Bedeutung dieses Vorschlages ergibt sich ans nachstehendenAusführnngen iu der m,gelcnenheiteu.
obenerwähnten Denkfchrift des Staatskummissars für die Vorbereitung der Verwllltungsreforni:^^^uug
«Uebertragung von Staatsangelegenheiten als Auftragsangelegenheit (Dckonzcntratiuu) bedeutet,
daß die Exekutive auf dem betreffende,!Gebiet nnd in der betreffendenInstanz in Zukunft nicht
"'ehr von direkten Staatsbehörden oder Beamten, fondcrn von den Behörden und den Beamten des
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Selbstverwaltungsverbandes ausgeübt wird. Die Angelegenheit bleibt aber Staatsangelegenheit.
Die zuständigen oberen Staatsbehörden sind berechtigt, für die Verwaltung dieser Angelegenheiten
generelle und spezielle Anweisungen zu erteilen. Die Selbstverwaltungsbehürden sind an diese
Anordnungen unbedingt gebunden; nach eigenem pflichtmäßigenErmessen dürfen sie nur insoweit
handeln, als sie keine anderweiten allgemeinen oder speziellen Anweisungenerhalten haben. Haben
sie solche Anweisungen erhalten, so sind sie verpflichtet, sie auszuführen, auch wenn sie selbst aus
rechtlichenoder sachlichen Gründen anderer Ansicht sind. Die von ihnen getroffenenEntscheidungen
unterliegen — abgesehen von einer etwa vorgesehenen unmittelbaren Nechtskontrolleim Verwaltungs-
streitverfllhrcn — auf Beschwerde oder auch ohne eine solche der materiellen Abänderung durch die
zuständigeStaatsbehörde. Die Staatsbehörde hat überall die endgültige Entscheidung. Sie behält
die Verantwortung insbesondereauch dem Parlament gegenüber über alles was geschieht und nicht
geschieht. Typus für die Dekonzentratiun ist die Uebertragung der Ortspolizei auf die Kommunal-
verbände".

Aeußerlich tritt 'der Unterschied zwischen Selbstverwaltungs- und Auftragsangelegenhciten
darin zu Tage, daß bei letzteren dem Provinzialverband nur die bisher von den oberen staatlichen
Provinzialbehörden — Oberpräsident und Regierungspräsident — geführte Verwaltung übertragen
wird — § 6 —, nicht aber wie bei Selbstverwaltungsangelegenheitenauch die bisherige Inständigkeit
der Zentralinstanz, der Minister.

Die vorgeschlagene Maßnahme bedeutet nicht nur einen erheblichen Eingriff in die bestehende
Staatsverwaltung, der eine Reihe wichtigeAngelegenheiten entzogen werden sollen, sondern auch
eine grundsätzliche Aenderung iu der Organisation und den Iuständigteitsverhältnissen innerhalb der
Provinzialverwaltung.

Die Verwaltung der Auftragsangelegenheiten soll nach § 7 des Entwurfs vom Landes¬
hauptmann und den von ihm mit seiner Vertretung beauftragten Landesbeamten geführt werden.

Der Landeshauptmann und die Provinzialbeamten sind jetzt nur Beamte der Provinz, sie
°"^?n3?"^ unterstehen nur dem Provinziallandtag und dem Provinzialausschuß. Nach dem Entwurf käme der

Landeshauptmann in eine ähnliche Stellung wie der Landrat, mit dem Unterschied, daß dieser
Staatsbeamter ist und Kommunalangelegenheitenzu verwalten hat, während der Landeshauptmann
Provinzialbeamter wäre, neben den Angelegenheitender Provinz auch solche des Staates nach An¬
weisung der Staatsregierung zu verwalten hätte. Den übrigen Organen des Provinzialverbandes
— Provinziallandtag und Provinzialausschuß — ist keinerlei Einfluß auf diesen Teil der Verwal¬
tungstätigkeit des Landeshauptmannes gegeben. Dieser käme auf wichtigen Gebieten in ein
Abhäigigkeitsverhältnis zur Staatsregierung, ohne daß er dem Provinzialausschuß und Provinzial¬
landtag über diesen Teil seiner Amtstätigkeit Rechenschaftschuldigwäre. Eine solche Verschiebung
der Stellung des Landeshauptmannes birgt ernste Bedenken in sich, sie bringt die Gefahr, daß das
Vertrauensverhältnis zwischen der Provinzialvertretung und dem Landeshauptmann, ohne welche
ein ersprießlichesWirken nicht zu denken ist, gestört wird. Das wäre besonders bedenklich,wenn,
wie im Entwurf der neuen Provinzialordnung vorgefehenist, der Landeshauptmann den Vorfitz im
Provinzialausschuß erhalten soll. Es ist ja möglich, daß durch die Verwaltungsreform und die
durch sie eintretende Aenderung der gesamten Verwaltungsorganisation diese Bedenken abgeschwächt
«der gegenstandslos werden. Hierüber ist aber Bestimmtes noch nicht bekannt.

Auch verwaltungstechnischist die Übertragung von Auftragsangelegenheitenauf die Provinz
m der geplantenForm nicht ohne Bedenken. Die Provinzialverwaltung hat ihren Sitz in Düsseldorf,
ste kann aber unmöglichvon dorl aus alle die Dinge besorgen, die ihr nach ß 6 übertragen werden

Ausüben der
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sollen. Es müßten deshalb Verwaltungsstellen in den einzelnen Bezirken eingerichtetwerden. Es
erscheint aber fraglich, ob sich aus den der UcberweisungvorgesehenenAufgaben ein genügender
Geschäftskreis für solche Stellen ergeben wird, weiter ist zu besorgen, daß die in diesen Stellen
tätigen Beamten die Fühlung mit der Proviuzialvcrtretung leicht verlieren werden. Daneben wird
auch nicht außer acht gelassen werden dürfen, welche Wirkung die Maßnahme auf die bestehen¬
bleibenden Nezirksregierungenhaben wird und ob nicht eine Verteuerung der Verwaltung eintritt,
was doch bei der heutigen Finanzlage unter allen Umständen vermieden werden muß. '

Zu alleu diesen Bedenken wird man erst Stellung nehmen können, wenn man die Ent¬
würfe für die Reform der Staatsverwaltung und der Provinzial-, Kreis- uud Städteordnungen
kennt. Gerade auf die Kenntnis der letzteren ist großer Wert zu legen, denn neben der Erweite¬
rung der Selbständigkeitsrechteder Provinzen muß auch der Ausbau der Selbstverwaltung in den
engeren Kommunalvcrbänden verlangt werden. Gerade hierdurch werden sich voraussichtlichmanche
Bedenken, die jetzt bestehen,erledigen.

Es würde bedenklich sein, jetzt eine Regelung zu treffen, welche mit der später eintretenden
Ordnung der Verwaltung nicht im Einklang steht. Bei den Auftragsangelegenheiteumuß deshalb
verlangt werden, daß eine neue Vorlage gleichzeitig mit den Plänen für die Verwaltungsreform
binnen kürzesterFrist dem Provinzmllandtag zur Begutachtung vorgelegt wird.

Es erübrigt sich deshalb, auf die einzelnen im § 6 des Entwurfs zur Ueberweisuugvor¬
gesehenen Angelegenheiteneinzugehen. Nur darauf sei hingewiesen,daß die Uebertrngung der Bau¬
polizei, des Fluchtlinicngesetzesund des Wohnungswesens besonders vom Standpunkt der Städte
und Gemeinden einer ganz besonderenPrüfung bedarf und daß für die Nheinprovinz hier das
Bestehen des Rnhrsiedlungsverbandes nicht übersehenwerden darf, dem durch Gesetz wichtigeAuf¬
gaben auf diesem Gebiet übertragen sind.

Die Bildung von Beiräten ist zunächst bei dem Provinzialschulkollegiumund den Re° m. Bildung von
gierungsabteilungeu für Kirchen- und Schulwefen vorgesehen. Sie sollen 5 Mitglieder haben und Beiräten,
vom Provinziallnndtag nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt weiden. Es handelt sich
dabei um die Mitwirkung weiterer Volkskreise bei der Regelung wichtiger Angelegenheiten,die bisher
lediglich von Staatsbeamten verwaltet wurden. Die Beiräte sollen einerseits eine beratende Tätigkeit
ausüben, indem sie bei Verwaltungsangclegenheitenvon allgemeinerBedeutung gehört werden sollen
und Anregungen geben können. Dann ist ihnen aber auch eine bestimmende Mitwirkung zugedacht;
Verwllltungsmaßnahmen, die eine Veränderung der Konfessionalitäteiner bestehenden Schule oder der
Gestaltung des Religionsunterrichts an einer bestehenden Schule betreffen, sollen der Zustimmung
des Beirates b'edürfen. Hier soll also dem Beirat eine recht bedeutungsvolleMitwirkung gegeben
werden, die selbstverständlichnur innerhalb des durch die bestehenden und noch ergehendenGesetze
gegebenenNahmens erfolgen kann. .

ß 9 sieht weiter vor, daß durch Provinzialgesetzangeordnet werden kann, daß solche Bei¬
räte auch bei den Oberpräsidenten und bei den Regierungspräsidenten „für einzelne Verwaltungs¬
gebiete" einzurichtensind. Diese Beiräte sollen aber nur eine beratende Tätigkeit ausüben.

Die Einrichtung der im 8 8 und 9 vorgesehenenBeiräte bringt keine Veränderung der
Zuständigkeitenmit sich und sie wird bei richtiger Handhabung an dem Gang der Geschäftenichts
wesentlichesändern, wohl aber das Vertrauen der Bevölkerung zu den Anordnungen der Behörden
in manchen Fällen' stärken. Zweckmäßigwird aber sein, daß eine Geschäftsordnungfür die Tätig¬
keit der Beiräte im Einvernehmen mit dem Provinzialausfchuß ertasten wird, damit ihre regel¬
mäßige Zuziehung gewährleistetwird.
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Bei den in § 9 vorgesehenenBeiräten bei dem Oberpräfidcnten und den Regierungs¬
präsidenten erscheint bedenklich,daß sie für einzelne Gebiete eingerichtetwerden können. Hierdurch
wird leicht eine zu große Zahl von Beiräten entstehen, wodurch der Geschäftsgangerschwert werden
könnte. Es dürfte genügen, wenn die Einrichtung je eines Beirates bei den genannten Ver¬
waltungsstellen vorgesehenwird.

§ 10. Die Aufrechterhaltung des Artikels 73 (Recht, durch ProvinzialgesctzBestimmungen über
den Gebrauch einer nichtdcutschcu Amts- oder Schulsprache zu treffen) und 36 (Mitwirken des
Provinzialausschusses bei Ernennung der höchsten leitenden Staatsbeamten in der Provinz) ist
ohne Bedenken.

§ 11, Kostenfragc. Von der Lösung der Kostenfrage ist die Dnrchführuug der im Entwurf vorgesehenen Maß¬
nahmen abhängig, denn es ist klar, daß den Provinzen erhebliche Kosten entstehen werden. Der
Entwurf stellt sich auf den Standpunkt, daß die Provinzen grundsätzlichdiese Kosten zu tragen
haben, denn er spricht nur von einem „Kustenbcitrag" (Absatz 1) und einem „Verwaltungskosten¬
zuschuß" (Absatz 2). Er bemißt diesen Beitrag und Zuschuß nach den im Jahre 1920 dem
Staate entstandenenAusgaben beziehungsweiseentstehendenErsparnisse, zu deueu ein Zuschlag von
50°/° hinzutreten soll; alle weiter entstehendenKosten sollen also die Provinzen tragen. Dieser
Standpunkt ist nicht haltbar. Die Provinzen haben bei der jetzigenOrdnung oder richtiger Nicht-
ordnuug ihrer Finanzen nicht die Mittel für die Erfüllnug der ihnen jetzt obliegendenAufgaben,
es kann also keine Rede davon sein, daß sie neue Lasten übernehmen. Bei der Festlegung der
Einkommensteuerkonnten diese nur durch Umlage auf die Nealsteucrn gedeckt werden, was eine
unerträgliche Belastung der Stadt- und Landkreisezur Folge haben müßte. Voraussetzung für die
Durchführung des Gefetzes ist also, daß die Finanzgebarung der Provinzen umgeordnet und auf
eine sichere Grundlage gestellt wird. Es muß ihnen die Möglichkeit gegebenwerden, sei es dnrch
Hergabe weiterer Mittel durch den Staat in der Form einer den Verhältnissen sich anpassenden
Dotation oder durch die Gewährung des Rechts der Erhebung von Steuern die ihnen entstehenden
Ausgaben zu decken.

§8 12 und 13. Die weiteren Bestimmungen des Entwurfs gebeu zu besonderenBemerkungen keinen An¬
laß. Nur zu § 13 ist zu bemerken, daß die Provinzen den bei ihnen durch die Uebertraguug
weiterer Aufgaben entstehenden Mehrbedarf an Beamten, Angestelltenund Arbeitern selbstverständlich
aus dem beim Staat aus dem gleichen Anlaß überflüssig werdendenPersonal zu decken haben,
maßgebendhierfür darf aber immer nur das Bedürfnis der Provinz sein. Eine Verpflichtung der
Provinzen, alle bei dem Staat überflüssig werdenden Beamten zu übernehmen, kann nicht aner¬
kannt werden. Weiter ist eine Negelnng der Tragung der Pensions- und Hinterbliebenenversurgung
der übernommenenBeamten usw. erforderlich.

Das Ergebnis der vorstehenden Ausführungen ist dahin zusammenzufaffcu,daß die Ueber-
tragung der Befugnis zum Erlaß von Provinzialgesetzenund weiterer Selbstverwaltnngsangelcgen-
heiten an die Provinzen vorbehaltlich der bei den einzelnen Punkten geltend gemachtenBedenken
alsbald erfolgen kann; ebenso die Bildung von Beiräten, wie sie in tzß 8 und 9 vorgesehenfind.
Voraussetzungist, daß gleichzeitigdie Finanzfrage in befriedigenderWeife gelöst wird. Die Ueber-
tragung von Auftragsangclegenhciten dagegen bedarf einer nochmaligenPrüfung in Verbindung
unt den Plänen der Staatsregierung für die Verwaltungsreform und die Neuregelung der Pro-
vinzial-, Kreis-, Städte- und Gemeindeordnuugen.

von Renvers.
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